
1051 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht und Antrag 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Hochschulstudiengesetz geändert wird 

Im Zuge seiner Beratungen über die Regierungs­
vorlage 949 der Beilagen betreffend ein Bundesge­
setz über Fachhochschul-Studiengänge (FHStG) 
hat der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
am 30. April 1993 über Antrag der Abgeordneten 
Dr. Johann S t i p p e I und Dr. Christian B r ü n ­
n e  r einstimmig beschlossen, dem Nationalrat 
gemäß § 27 Abs. 1 Geschäftsordnungsgesetz einen 
selbständigen Antrag vorzulegen, der eine Novelle 
des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes zum 
Gegenstand hat. 

An der diesbezüglichen Debatte beteiligten sich 
die Abgeordneten Herbert S c h e i b n  e r, Dr. 

Dr. Gerhart Bruckmann 
Berichterstatter 

. Severin R e n  0 I d n e r, Mag. Karin Pr a x m a r e  r, 
Dr. Helmut S e e  I, Dr. Christian B r ü n n e r, Franz 
M r k v i  c k a und Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lu­
k e s c h, der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung Dr. Erhard B u s  e k sowie der Bundes­
minister für Unterricht und Kunst Dr. Rudolf 
S c  h o l  t e n. 

Zum Berichterstatter für das Haus wurde der 
Abgeordnete Dr.Gerhart B r u  c k m a n  n gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Wissenschaft und Forschung somit 
den A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem a n  g e - 0'0 
s c hi 0 S s e n  e n G e s e t  z e n  t w u r f die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1993 04 30 

Dr. Johann Stippe! 
Obmann 
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2 1051 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Hochschulstudiengesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
(AHStG), BGBI. Nr. 177/1966, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 306/1992, wird 
wie folgt geändert: 

1. Dem § 7 Abs. 1 wird folgende lit. c angefügt: 
"c) durch den Nachweis der Absolvierung eines 

fachlich einschlägigen Fachhochschul-Stu­
dienganges oder eines fachlich einschlägigen 
Studiums an einer anerkannten ausländischen 
Fachhochschule. " 

2. § 7 Abs. 6 erhält die Bezeichnung Abs. 7. Abs. 6 
lautet: 

,,(6) Voraussetzung für die Zulassung zum 
Studium gemäß § 13 Abs. 1 lit. d und e kann 
überdies sein: 

1. der erfolgreiche Abschluß eines fachlich 
einschlägigen Fachhochschul-Studienganges 
oder 

2. der erfolgreiche Abschluß eines ausländischen 
Studiums, das einem fachlich einschlägigen 
Fachhochschul-Studiengang nach Dauer, 
Gliederung und wissenschaftlichen Anforde­
rungen gleichwertig ist. Abs. 1 lit. b, Abs. 3 
und 4 sind anzuwenden." 

3. § 13 Abs. 2 lit. a lautet: 
"a) die erfolgreiche Absolvierung der Diplomstu­

dien oder eines fachlich einschlägigen Fach­
hochschul-Studienganges oder". 

4. Dem § 14 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 

"Die vorgeschriebene Studiendauer verlängert sich 
um zwei Semester, sofern die Zulassung gemäß § 7 
Abs. 6 erfolgte." 

5. § 21 Abs. 1, 5 und 6 lautet: 

,,(1) Folgende Studien sind für die vorgeschrie­
bene Dauer eines ordentlichen Studiums anzurech­
nen, soweit sie den ordentlichen Studien der 
betreffenden Studienrichtung auf Grund der be­
suchten Lehrveranstaltungen nach Inhalt und 
Umfang der Anforderungen gleichwertig sind: 

· 1. ordentliche Studien einer anderen Studien­
richtung, die an einer inländischen Universität 
(Hochschule) abgelegt wurden; 

2. Studien im Rahmen eines Fachhochschul-Stu­
dienganges ; 

3. Studien an einer anerkannten ausländischen 
Hochschule oder Fachhochschule. 

Das zuständige Organ der Universität kann die 
Anrechnung von Studien und die Anerkennung von 
Prüfungen im Rahmen bestimmter ausländischer 
ordentlicher Studien, insbesondere im Rahmen 
universitärer Partnerschaften, generell festlegen; 
solche Festlegungen sind im Mitteilungsblatt der 
betreffenden Universitäten zu verlautbaren. 

(5) Folgende Prüfungen (§ 23) sind vom zustän­
digen Organ der Universität anzuerkennen, soweit 
sie den nach den anzuwendenden Studienvorschrif­
ten vorgeschriebenen Prüfungen (§ 23) gleichwertig 
sind: 

1. Prüfungen, die an einer inländischen Universi­
tät (Hochschule) für das Studium einer 
anderen Studienrichtung abgelegt wurden; 

2. Prüfungen, die im Rahmen eines Fachhoch­
schul-Studienganges abgelegt wurden; 

3. Prüfungen, die an einer anerkannten ausländi­
schen Hochschule oder Fachhochschule abge­
legt wurden. 

Abs. 1 letzter Satz ist anzuwenden. 

(6) Beantragen ordentliche Hörer, die Teile ihres 
ordentlichen Studiums im Ausland zu absolvieren 
beabsichtigen, die Gleichwertigkeit dieser Studien 
unter Vorlage der für die Beurteilung notwendigen 
Unterlagen, so ist bescheidmäßig festzustellen, in 
welchem Ausmaß die Dauer des beabsichtigten 
ausländischen Studiums nach dessen Beendigung 
angerechnet wird und die an der anerkannten 
ausländischen Hochschule oder Fachhochschule 
vorgesehenen Lehrveranstaltungen, Prüfungen und 
wissenschaftlichen Arbeiten nach deren erfolgrei­
cher .Absolvierung oder Beurteilung anerkannt 
werden." 

6. Dem § 45 wird folgender Abs. 15 angefügt: 

,,(15) Der § 7 Abs. 1,6 und 7, der § 13 Abs. 2 lit. a, 
der § 14 Abs. 7, der § 21 Abs. 1, 5 und 6 sowie der 
§ 45 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr . . . ./1993 tritt mit 1. Oktober 1993 in 
Kraft." 
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